JAGDERLAUBNISSCHEIN

Herr / Frau     
 wohnhaft in      
                         

erhält hiermit die Erlaubnis die Jagd im Jagdrevier
nach den Weisungen des Jagdausübungsberechtigten oder dessen Beauftragten ohne Begleitung durch einen Jagdführer selbstständig auszuüben.

Diese Erlaubnis ist bis                                            erteilt. Sie kann aus wichtigem Grund - insbesondere bei Verstößen gegen die jagdrechtlichen Bestimmungen und sonstige Anordnungen der/des Pächter(s) - jederzeit widerrufen werden.

Die Erlaubnis erstreckt sich auf folgende Wildarten:

Dieser Jagderlaubnisschein ist entgeldlich / unentgeltlich.

Der Abschuss wildernder Hunde und streunender Katzen ist im Rahmen der gesetzli​chen Bestimmungen in diese Jagderlaubnis mit einbezogen. Der Jagdgast ist nicht berechtigt, seinerseits anderen Personen die Erlaubnis zur Jagd​ausübung zu erteilen oder Jagderlaubnisscheine auszustellen.

Das erlegte Wild ist beim Jagdausübungsberechtigten körperlich vorzuweisen, der über seine Verwertung entscheidet.

Ort, Datum
Unterschrift Revierinhaber 

Adresse Revierinhaber (inklusive Telefonnummer):

